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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI 61 Amt f. Stadtentwicklung und 

Stadtplanung 
611/175/2017 

 

Antrag an die Stadtratsgremien vom Stadtteilbeirat Anger/Bruck;  
hier: fehlender Lärmschutz am Brucker Bahnhof 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

16.05.2017 Ö Empfehlung  

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-
ausschuss / Werkausschuss EB77 

16.05.2017 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 66 
 
 

I. Antrag 
 
Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Antrag des Oberbürgermeisters (Antrag des Stadtteilbeirates Anger/Bruck vom 14.03.2017) ist 
damit bearbeitet. 
Der Stadtteilbeirat wird informiert.  
 
 

II. Begründung 
 
In der Sitzung des Stadteilbeirates Anger/Bruck am 14.03.2017 stellte der Stadtteilbeirat einstim-
mig den Antrag, dass das Referat für Planen und Bauen für den fehlenden Lärmschutz zwischen 
Brucker Bahnhof und Felix-Klein-Straße für Ersatz sorgen soll. Ziel ist es, den ursprünglichen Zu-
stand am Brucker Bahnhof wiederherzustellen. Der Antrag basiert auf der Auskunft der DB Netz 
AG, wonach die Lärmschutzwand in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Erlangen falle. 
 
Aus den Unterlagen des Planfeststellungsbeschlusses vom 30.10.2009 für die Ausbaustrecke 
Nürnberg – Ebensfeld, Planfeststellungsabschnitt Erlangen (PFA 17 Erlangen), geht hervor, dass 
die Lärmschutzwand bereits vor dem Planfeststellungsbeschluss bestand und die Nutzung der 
Fläche als Baustelleneinrichtung und Bereitstellungsfläche für den Aushub aus Altlasten auf die 
Dauer der Bautätigkeit beschränkt ist. Sie wurde 1996 von der Deutsche Bahn AG selbst errichtet. 
Grundlage bildete eine Vereinbarung zwischen der Planungsgesellschaft Bahnbau Deutsche Ein-
heit mbH und der Vorhabenträgerin des ehemaligen Friesecke und Höpfner-Geländes. 
Die DB Netz AG hat die Lärmschutzwand auf einer Länge von ca. 40m aufgrund der Baumaßnah-
men selbst zurückgebaut. Sie ist daher auch dafür verantwortlich, nach Abschluss der Bautätigkei-
ten den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Über einen konkreten Zeitplan für die Wieder-
herstellung besteht allerdings keine Kenntnis. 
 
Die Wiederherstellung der Lärmschutzwand am Brucker Bahnhof fällt somit in den Zuständigkeits-
bereich der DB Netz AG. 
 
Das Referat für Planen und Bauen wird die DB Netz AG auffordern, die Wiederherstellung der 
Lärmschutzwand umgehend zu veranlassen.  
 
 
 
 



 Seite 2 von 2 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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